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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die 
Umweltschadens-Basisversicherung für 
land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
(USV-Basis/Land- und Forstwirschaft)

Fassung Oktober 2016

I. USV-Grunddeckung
Auf die nachfolgend beschriebene Versicherung finden die Be stim -
mungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für  die Haftpflicht- 
versicherung (AHB) keine Anwendung.

Umfang des Versicherungsschutzes 
1.  Gegenstand der Versicherung 
1.1  Versichert ist die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen Inhalts 

des Versicherungsnehmers gemäß Umweltschadensgesetz       
zur Sanierung von Umweltschäden. Umweltschaden ist eine 

 – Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebens -
räumen, 

 – Schädigung der Gewässer, 
 – Schädigung des Bodens. 
 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versi che - 

rungsnehmer von einer Behörde oder einem sonstigen Dritten 
auf Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten 
der oben genannten Art in Anspruch genommen wird. Dabei 
kommt es nicht darauf an, ob der Versicherungsnehmer auf 
öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in An - 
spruch genom men wird. 

 Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch solche 
gegen den Versicherungsnehmer gerichteten Ansprüche, die    
auch ohne das Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder 

anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) 
basierender nationaler Umset zungs  gesetze bereits aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts 
gegen den Ver sicherungsnehmer geltend gemacht werden 
könnten. Versicherungsschutz für derartige Ansprüche kann 
ausschließlich über eine Betriebs-/Berufs- oder Umwelt-Haft -
pflicht  versicherung vereinbart werden. 

 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende Risiken   
und Tätigkeiten: 

1.1.1  Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder 
fremden Grundstücken, sofern sie nicht unter die Ziffern 2.1 bis 
2.5 fallen, 

1.1.2  Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von    
Ziffer 1.1.3 umfasst sind, nach Inverkehrbringen, 

1.1.3 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instand -
haltung und Wartung von Anlagen gemäß Ziffern 2.1 bis 2.5 oder 
Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, wenn 
der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist. 

1.1.4 Abweichend von Ziffern 2.1, 2.3 und 2.4 sind mitversichert  
Pflichten oder An sprüche wegen Umweltschäden aus

 a) Anlagen zur Lagerung von Sicker säften aus Silos sowie von 
Jauche und Gülle, wenn das Gesamtfassungsvermögen der 
vorhande   nen Behälter 5.000.000 Liter nicht übersteigt, so-    
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fern die Lagerung auf dem Betriebsgrundstück erfolgt und die 
Stoffe im ver sicherten   land- und forstwirtschaft lichen Betrieb 
angefallen sind;

 b) Anlagen zur Lagerung von festem Stalldung, sofern diese in 
Dung stätten auf dem Betriebsgrundstück erfolgt und der Dung 
im ver sicherten land- und forstwirtschaftlichen Betrieb 
angefallen ist;

 c) Anlagen zur Lagerung von festen und flüssigen Düngemit-   
teln, die  im versi cherten land- und forstwirt schaft lichen       
Betrieb verwendet werden;

 d) Anlagen zur Lagerung von Mineralölen und Pflanzenöl -            
methy l ester (Biodiesel) auf dem Betriebsgrundstück, sofern        
das Ge samtfas sungsvermögen der vorhandenen Be hälter 
20.000 Liter nicht übersteigt und die Mineralöle sowie  
Pflanzen ölmethylester überwiegend für den versicherten   
land- und forst wirt schaftlichen Betrieb bzw. die Wohn-           
häuser auf dem Betriebsgrundstück bestimmt sind;

 e) Anlagen zur Lagerung von Nah rungs-, Genuss- und Futter-
mitteln, soweit diese im Zusammenhang mit dem versicher-   
ten land- und forstwirtschaftlichen Be trieb stehen und die 
Anlagen nicht nach dem Umweltschutz dienenden Bestim-
mungen der Genehmigungs- oder An zeige pflicht unterliegen;

 f) Anlagen zur Lagerung sonstiger umweltgefährlicher Stoffe       
auf dem Betriebsgrundstück, sofern die Ge samtlager menge 
5.000 Liter nicht übersteigt, das Fassungsvermögen des 
einzelnen Behälters nicht mehr als 1.000 Liter beträgt und 
diese Stoffe überwiegend für den versicherten land- und 
forstwirtschaft lichen Betrieb bestimmt sind;

 g) Anlagen zum Lagern von brenn  baren Gasen mit einem        
Fassungsvermögen von weniger als 3 Tonnen;

 h) Benzin- und Ölabscheidern, sofern diese für eigene betrieb-
liche Zwecke eingesetzt werden und die Anlagen den be-
hördlichen Vorschriften entsprechen;

 i) Fettabscheidern zur eigenen betrieblichen Nutzung;
 j) Kleinkläranlagen für häusliche Abwässer;
 k) Tierhaltungsanlagen, wenn die Schwel lenwerte gemäß  An-

hang 1 zum Umwelthaftungsgesetz (Um welt HG-Anlagen)  
nicht erreicht werden.

  Wird eine der Mengenschwellen der Zif fern a) bis k) über-        
schritten, erlischt die Mitversicherung des innerhalb der be-
treffenden Ziffer versicherten Risikos  vollständig. Der Ver-            
si cherungsschutz bedarf insoweit  besonderer Vereinbarung.

1.2  Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht 
1.2.1 der gesetzlichen Vertreter des Versiche rungs  nehmers und     

solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des 
versicherten Betriebs oder eines Teils desselben angestellt         
hat, in dieser Eigenschaft;

1.2.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in 
Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Versiche -
rungsnehmer verursachen. 

2. Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Risiken 
 Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Umwelt -

schäden aus 
2.1  Anlagen des Versicherungsnehmers, die be   stimmt sind, ge   -

wässerschädliche Stoffe herzu   stellen, zu verarbeiten, zu lagern, 
abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

2.2  Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum 
UmweltHG (UmweltHG-Anlagen);

2.3  Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umwelt - 
schutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder 
Anzeigepflicht un  terliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder 
UmweltHG-Anlagen handelt (sonstige deklarierungs    pflichtige 
Anlagen);

2.4  Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Einbringen 
oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf 
ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder 
biologische Beschaffenheit des Wassers verän  dert wird, durch 
den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwir  kungs -
risiko);

2.5  Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum 
UmweltHG (UmweltHG-Anlagen). 

3.  Betriebsstörung 
3.1  Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden, 

die un mittelbare Folge einer plötzlichen und unfallartigen, wäh -
rend der Wirksamkeit des Versicherungsvertrags ein getretenen 
Störung des bestimmungs  ge    mäßen Betriebs des Versiche -
rungsnehmers oder des Dritten sind (Betriebsstörung). 

3.2  Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im Rahmen 
der Ziffer 1.1.2 Versiche  rungsschutz für Umweltschäden durch 
herge    stellte oder gelieferte Erzeugnisse. Das Gleiche gilt im 
Rahmen der Ziffer 1.1.1 für Umweltschäden durch Lagerung, 
Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen 
Dritter im Sinne von Ziffer 1.1.2. Versicherungsschutz besteht in 
den Fällen der Sätze 1 und 2 aus schließlich dann, wenn der 
Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder 
Instruktions  fehler dieser Erzeugnisse zurück zuführen ist. Jedoch 
besteht kein Versiche rungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt 
des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden können 
(Entwicklungsrisiko). 

4. Leistungen der Versicherung 
4.1  Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der gesetzlichen 

Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme       
und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berech -  
tigten Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen gegen -
über der Behörde oder einem sonstigen Dritten. 

 Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungs  verpflichtungen 
dann, wenn der Versicherungs  nehmer aufgrund Gesetzes, 
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur 
Sanierung und Kostentragung verpflichtet ist und der Versicherer 
hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse oder Vergleiche, die  
vom Versi cherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers 
abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Ver -
sicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis        
oder Vergleich bestanden hätte. 

 Ist die Sanierungs- und Kostentragungs  ver   pflichtung des Ver-  
si cherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer 
festge  stellt, hat der Versicherer den Versiche  rungs  nehmer      
binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen. 

4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des 
Schadens oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme 
durch die Behörde oder einen sonstigen Dritten zweck  mäßig er -
scheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers 
abzugeben. 

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungs ver -
fahren oder Rechtsstreit über Sanierungs- oder Kostentragungs- 
verpflichtungen gegen den Versicherungsnehmer, ist der Ver   -
sicherer zur Verfahrens- und Prozessführung bevollmächtigt. Er 
führt das Verwaltungs  verfahren oder den Rechtsstreit im Namen 
des Versicherungsnehmers. 

4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens/
Umweltdelikts, der/das eine unter den Versicherungsschutz 
fallende Sanie   rungs- und Kostentragungsverpflichtung zur Folge 
haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche -
rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, 
so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder    
die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Ver -
teidigers. 

5.  Versicherte Kosten 
 Versichert sind im Rahmen des in Ziffer 4.1 geregelten Leis tungs- 

umfangs nachfolgende Kosten einschließlich notwendiger Gut -
achter-, Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwal  tungs   ver- 
fahrens- und Gerichtskosten 

5.1  für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen 
Lebensräumen oder Gewäs   sern 

5.1.1  die Kosten für die „primäre Sanierung“, d. h. für Sanierungs maß- 
nahmen, die die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder 
beeinträch   tigten Funktionen ganz oder annähernd in den 
Ausgangszustand zurückversetzen; 

5.1.2 die Kosten für die „ergänzende Sanierung“, d.h. für Sanie rungs- 
maßnahmen in Bezug auf die natürlichen Ressourcen und/      
oder Funktionen, mit denen der Umstand ausgeglichen werden 
soll, dass die primäre Sanierung nicht zu einer vollständigen 
Wiederherstellung der geschä   dig   ten natürlichen Ressourcen 
und/oder Funktionen führt; 

5.1.3 die Kosten für die „Ausgleichssanierung“, d.h. für die Tätigkeiten 
zum Ausgleich zwischenzeit licher Verluste natürlicher Ressour -
cen und/oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des 
Schadens bis zu dem Zeitpunkt ent stehen, in dem die primäre 
Sanierung ihre Wirkung voll  stän    dig entfaltet hat. „Zwischen -
zeitliche Verluste“ sind Verluste, die darauf zurückzuführen      
sind, dass die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder 
Funktionen ihre ökologischen Aufgaben oder ihre Funktionen  
für andere natürliche Ressourcen nicht erfüllen können, solange 
die Maßnahmen der primären bzw. der ergänzenden Sanierung 
ihre Wirkung nicht entfaltet haben. 
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 Die Kosten für die Ausgleichssanierung werden im Rahmen       
der vereinbarten Versicherungs  summe und der Jahreshöchster-
satz leistung bis zu einem Gesamtbetrag von 10 % der vereinbar-
ten Versicherungssumme ersetzt; 

5.2  für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: die Kosten  
für die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest sicherstellen, 
dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, ein -
gedämmt oder vermindert werden, so dass der geschädigte 
Boden unter Berücksichtigung seiner zum Zeitpunkt der Schä -
digung gegebenen gegen     wärtigen oder zugelassenen zukünf -
tigen Nutzung kein erhebliches Risiko einer Beeinträchtigung 
der menschlichen Gesundheit mehr darstellt. 

5.3  Die unter Ziffern 5.1 und 5.2 genannten Kosten für Umwelt-
schäden, die auf Grund stücken des Versicherungsnehmers 
gemäß Ziffer 10.1 oder am Grundwasser gemäß Ziffer 10.2 
eintreten, sind nur nach besonderer Vereinbarung versichert. 

6.  Erhöhungen und Erweiterungen 
6.1  Für Risiken der Ziffer 1.1.4 besteht kein Ver si che rungsschutz für 

Erhöhungen und Erweite  rungen. Der Versicherungsschutz 
umfasst aber mengenmäßige Veränderungen von Stoffen 
innerhalb der unter Ziffer 1.1.4 versicherten Risiken. 

6.2  Für Risiken gemäß Ziffern 1.1.1 bis 1.1.3 umfasst der Ver si-    
che rungsschutz Erhöhungen oder Erweiterungen der im Ver -
sicherungsschein und seinen Nach  trägen angegebenen        
Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch 
von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahr-   
zeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder 
Deckungs   vor  sorgepflicht unterliegen. 

6.3  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen 
des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder     
Er lass neuer Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um 
Rechts vorschriften auf der Grundlage der EU-Umwelt haf-
tungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt und diese nicht Vorschriften 
zur Versi che rungs- oder Deckungsvorsorgepflicht zum 
Gegenstand haben. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch 
unter den Voraus setzungen von Ziffer 25 kündigen. 

7.  Neue Risiken 
7.1 Für Risiken gemäß Ziffern 1.1.1 bis 1.1.3, die nach Abschluss 

des Vertrags neu entstehen, besteht Versicherungsschutz im 
Rahmen des Vertrags sofort bis zur Höhe gemäß Ziffer 7.4. 

7.2  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung    
des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats      
an zuzeigen. Die Auf forderung kann auch mit der Beitragsrech-
nung erfolgen. 

 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko ange-       
zeigt wurde, so hat der Versiche rungsnehmer zu beweisen,     
dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung     
und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die 
Anzeigefrist noch nicht verstrichen war. 

7.3  Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Ri siko einen an -
gemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über 
die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat 
nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Ver -
sicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen 
Entstehung. 

7.4  Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Ent - 
stehung bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 7.3 auf den Betrag 
von 200.000 E begrenzt, sofern nicht im Versicherungs-              
schein geringere Versi  che rungssummen festgesetzt sind. 

7.5  Die Regelung der Versicherung neuer Risiken gemäß Ziffer 7.1 
gilt nicht für Risiken 

 a)  aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines                    
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge 
der Zu lassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht 
unterliegen; 

 b) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 
 c) die der Versicherungs- oder Deckungsvor  sorgepflicht unter -

liegen; 
 d) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im 

Rahmen von kurzfristigen Ver sicherungsverträgen zu ver -
sichern sind. 

8.  Versicherungsfall 
 Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung des Um- 

weltschadens durch den Versicherungsnehmer, die zuständige 
Behörde oder einen sonstigen Dritten. Der Versicherungsfall 
muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten 
sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt 

bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder eine Pflicht 
zur Vornahme von Sanierungs  maß  nahmen erkennbar war. 

9.  Aufwendungen vor Eintritt des Versiche rungsfalls 
9.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall 

eingetreten ist, 
 a) für die Versicherung nach Ziffer 1.1.1 nach einer Be triebs -

störung beim Versiche rungs  nehmer oder Dritten – in den Fällen 
der Zif fer 3.2 auch nach behördlicher Anordnung ohne Vor-
liegen einer Betriebsstörung; 

 b) für die Versicherung nach Ziffer 1.1.2 nach einer Betriebs -
störung bei Dritten – in den Fällen der Ziffer 3.2 auch nach 
be hördlicher Anordnung ohne Vorliegen einer Betriebs  -    
störung; 

 c) für die Versicherung nach Ziffer 1.1.3 nach einer Betriebs -
störung bei Dritten;

 d) für die Versicherung nach Ziffer 1.1.4 nach einer Betriebs-
störung; 

 Aufwendungen des Versicherungsnehmers – oder soweit ver -
sichert des Dritten gemäß a) bis c) – für Maßnahmen zur Ab -
wendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintreten-    
den Umweltschadens. Die Fest  stellung der Betriebsstörung     
oder die be  hördliche Anordnung müssen in die Wirk   samkeit       
der Ver sicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt  
ist. 

9.2  Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder behörd -
lichen Anordnungen im Sinne der Ziffer 9.1 werden unter den 
dort genannten Vorausset  zungen unbeschadet der Tatsache 
übernom  men, dass die Maßnahmen durch den Versiche   rungs -
nehmer oder im Wege der Ersatz vornahme durch die Behörde 
ausgeführt werden.

9.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
9.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des 

Betriebs oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzu -
zeigen

 und 
 alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwen  dungen auf den 

Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, 
den Scha deneintritt zu verhindern oder den Schaden umfang zu 
mindern 

 und 
 auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen 

behördliche Anordnungen einzulegen 
 oder 
9.3.2  sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen. 
9.4  Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 9.3 ge -   

nannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen 
des für Aufwendungen gemäß Ziffer 9 vereinbarten Gesamt -
betrags nur die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwen -
dungen ersetzt. 

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 9.3 ge-   
nannten Obliegenheiten grob fahr lässig, so ist der Versicherer 
berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv ge eig - 
neten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Ver häl tnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche -
rungsnehmer. 

 Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer zum         
Er satz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten 
Aufwen dungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, 
soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den Umfang     
der Leistungs  pflicht des Versicherers ursächlich ist. 

9.5  Aufwendungen werden im Rahmen der verein  barten Ver-           
siche rungssumme und der Jahres   höchstersatzleistung bis zu  
10 % der Ver sicherungssumme und der Jahreshöchstersatz-
leistung je Störung des Be triebs oder behördlicher Anordnung 
und Versicherungsjahr ersetzt. 

 Von den Aufwendungen hat der Versicherungsnehmer 10 %, 
höchstens 1.000 €, selbst zu tragen. 

 Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu einem Schaden, 
so werden die vom Ver  sicherer ersetzten Aufwendungen auf    
die für den Versicherungsfall maßgebende Versich e  rungs -   
summe angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser           
Auf wendungen im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung    
eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Ver-
siche rungsfälle tatsächlich gemindert hat. 
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9.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwen dungen – auch so - 
weit sie sich mit Aufwen dungen im Sinne von Ziffer 9.1 decken 
– zur Erhaltung, Reparatur, Nachrüstung, Sicherung oder Sa nie-
 rung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen 
(auch gemietete, gepachtete, geleaste und der gleichen) des 
Versi cherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum 
oder Besitz des Versicherungsnehmers standen, auch für   solche, 
die der Versiche rungsnehmer her gestellt oder geliefert hat. 

 Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder 
Minderung eines sonst un ver  meidbar eintretenden versicherten 
Umwelt  schadens, falls nicht betroffene Betriebseinrichtungen, 
Grund stücke oder Sachen des Versicherungsnehmers beein -
trächtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen      
sind abzuziehen. 

10.  Nicht versicherte Tatbestände 
 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht 

ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt: 
 Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, 

unabhängig davon, ob diese bereits erhebliche nachteilige 
Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von Arten und natür -
lichen Lebensräumen oder Gewässer haben oder eine Gefahr 
für die menschliche Gesundheit darstellen, 

10.1 die auf Grundstücken (an Böden oder an Ge  wässern) des Ver  -
sicherungs nehmers eintreten, die im Eigentum des Versiche -
rungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, 
gepachtet, geliehen sind oder durch verbotene Eigenmacht 
erlangt wurden. Dies gilt auch, soweit es sich um dort befindliche 
geschützte Arten oder natürliche Lebensräume handelt;

10.2 am Grundwasser;
10.3 infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder 

seines Fließverhaltens; 
10.4 die vor Beginn des Versicherungsvertrags eingetreten sind;
10.5 die sich daraus ergeben, dass der Versiche rungsnehmer nach 

Beginn des Versiche rungs verhältnisses Grundstücke erwirbt           
oder in Be  sitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits kontaminiert      
waren; 

10.6 die im Ausland eintreten; 
10.7 die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Um-    

gang mit Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, 
ablaufen, ver dampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge 
in den Boden, in ein Gewässer oder in die Luft gelangen. Dies 
gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Betriebsstörung 
beruhen; 

10.8 die durch betriebsbedingt unvermeidbare, not wendige oder           
in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen; 

10.9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung 
von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzen -
schutz-, Dünge- oder Schäd lingsbekämpfungsmitteln, es sei  
denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereig-
nisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt 
gelangen, durch Niederschläge plötzlich abge schwemmt        
werden oder auf andere Grundstücke abdriften, die nicht im 
Besitz des Versiche rungsnehmers stehen; 

10.10 die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse     
zu  rückzuführen sind; 

10.11 die zurückzuführen sind auf 
 a) gentechnische Arbeiten, 
 b) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
 c) Erzeugnisse, die 
  – Bestandteile aus GVO enthalten 
  – aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden; 
10.12 infolge Zwischen-, Endablagerung oder ander  weitiger Ent -           

sor gung von Abfällen ohne die dafür erforderliche behördliche 
Ge nehmigung, unter fehlerhafter oder unzureichender Deklara-
tion oder an einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang dafür 
be hördlich genehmigt ist;

10.13 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrich -
tungen zur Endablagerung von Abfällen; 

10.14 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch 
eines Kraft fahr zeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verur sachen. 

 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die der Ver -
sicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen be -
stellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Wasserfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder 

Besitzer eines Wasserfahrzeugs in An spruch genommen         
werden. 

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mit versicherten) kein Versiche -
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

 Eine Tätigkeit der in Absatz 1 und 2 genannten Personen an 
einem Kraftfahrzeug, Kraftfahr  zeuganhänger und Wasserfahr -
zeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine 
dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und 
wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

 Falls im Rahmen und Umfang dieses Vertrags eine abweichende 
Regelung getroffen wurde, gilt dieser Ausschluss insoweit nicht; 

10.15 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch 
eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie   
als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in 
Anspruch genommen werden. 

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Ver sicherten 
(Versiche rungsnehmer oder Mit versicherten) kein Versiche -
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

 Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden 
durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus

 - der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung 
von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder 
Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von 
Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder 
Raumfahrzeuge bestimmt waren;

 - Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, 
Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder 
deren Teilen;

10.16 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche ge gen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die 
den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Ge -
setzen, Verordnungen oder an den Versi che    rungsnehmer      
gerich teten behördlichen An  ordnungen oder Verfügungen, die 
dem Umwel t schutz dienen, abweichen; 

10.17 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Per-        
sonen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, 
die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst 
unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem    
Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchs -
anweisungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, In -
spektionen oder Wartungen zu befolgen oder notwendige 
Reparaturen bewusst nicht ausführen; 

10.18 durch Bergbaubetrieb im Sinne des BBergG; 
10.19 die nachweislich auf Kriegsereignissen, ande ren feindseligen 

Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem 
Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von 
hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere 
Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben; 

10.20 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen 
richten, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben;

10.21 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen 
richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in 
Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 

 – Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 
 – Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben;
10.22 soweit diese Pflichten oder Ansprüche auf Grund vertraglicher 

Vereinbarung oder Zusage über die gesetzliche Verpflichtung 
des Versicherungs nehmers hinausgehen;

10.23 die durch Krankheit der dem Versicherungs nehmer gehö renden,   
von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. Es   
besteht Versicherungsschutz, wenn der Versiche rungsnehmer          
be weist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ge-  
handelt hat; 

10.24 durch den Betrieb von Kernenergieanlagen;
10.25 die im ur säch lichen Zusammenhang mit Halogen kohlen wasser -

stoffen (HKW) bzw. HKW-haltigen Substanzen oder polychlo-
rierten Biphenylen (PCB) oder PCB-haltigen Substanzen stehen. 
Zu den HKW bzw. HKW-haltigen Substanzen zählen ins be-
sondere die chlorierten Kohlenwasserstoffe (CKW) sowie die 
Fluorkohlen wasserstoffe (FKW).

11. Versicherungssummen/Maximierung/Serien schaden -
klausel/Selbstbehalt/Kumulklausel

11.1 Als Versicherungssumme steht die zur Betriebs-/Berufs-
Haftpflicht versicherung vertraglich vereinbarte Versicherungs-
summe für Sachschäden zur Verfügung.
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 Diese Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatz -    
leistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres. 

11.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die an -
gegebene Versicherungssumme die Höchstgrenze bei jedem 
Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Ver -        
siche  rungs schutz auf mehrere entschädigungs- oder ersatz  -
pflichtige Personen erstreckt. 

 Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen 
und außergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend 
gemachten Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, 
werden als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet.

 Mehrere während der Wirksamkeit der Versiche rung eintre -     
tende Versicherungsfälle durch

 –  dieselbe Einwirkung auf die Umwelt; 
 – mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Ein -

wir kungen auf die Umwelt;
 – mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende 

Einwirkungen auf die Umwelt, wenn zwischen den gleichen 
Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher 
Zusammenhang besteht, oder

 – die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln
 gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Ein tritt als ein Ver -

sicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche -
rungsfälle als ein   getreten gilt. 

11.3 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Ver sicherungsfall           
von den gemäß Ziffer 5 ver si cherten Kosten 10 %, höchstens 
1.000 €, selbst zu tragen. Der Versicherer ist auch in diesen 
Fällen zur Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung und zur Ab-
wehr unbe rechtigter Inanspruchnahme verpflichtet. 

11.4 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledi gung eines An -
spruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am 
Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Ver  -
sicherer für den von der Weigerung an ent stehenden Mehrauf -
wand an Kosten gemäß Ziffer 5 und Zinsen nicht aufzukommen.

11.5 Besteht für mehrere Versicherungsfälle

 – die auf derselben Ursache beruhen oder
 – die auf gleichen Ursachen beruhen, zwischen denen ein in-

nerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang 
besteht,

 Versicherungsschutz sowohl nach dieser Umweltschadens-
Basisversicherung als auch nach einer Betriebs-/Berufs- oder 
Umwelt-Haftpflicht    ver sicherung, so besteht für jeden dieser 
Versicherungsfälle Versicherungsschutz nur im Rahmen der für 
ihn ver einbarten Versicherungssumme.

 Für alle diese Versicherungsfälle steht bei gleicher Versiche-
rungssumme diese maximal einmal zur Verfügung.

 Bei unterschiedlichen Versicherungssummen steht unter Be-
rücksichtigung der Zu ordnung gemäß Satz 1 für alle Versiche-
rungsfälle maximal die höhere Versicherungssumme zur Ver-
fügung.

 Sofern diese Versicherungsfälle in unterschiedliche Versiche-
rungsjahre fallen, ist für die Bestimmung der maximalen Versiche-
rungssumme für sämtliche Versiche rungs fälle das Versicherungs-
jahr maß geblich, in dem der erste im Rahmen der Betriebs-/
Berufs-Haftpflichtver sicherung ge                              deckte Versicherungsfall ein-
getreten ist.

12. Nachhaftung 
12.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder 

dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch 
Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, 
so besteht der Versicherungsschutz für solche Umweltschäden 
weiter, die während der Wirk samkeit der Versicherung ein getreten 
sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versiche -
rungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender 
Maßgabe: 

 – Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom 
Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an 
gerechnet.

 – Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nach haf  -
tungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versiche -    
rungs verhält  nisses geltenden Versicherungsumfangs, und 
zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Versiche rungs -
summe des Versicherungs jahres, in dem das Versiche -
rungsverhältnis endet. 

12.2 Die Regelung der Ziffer 12.1 gilt für den Fall entsprechend, dass 
während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein 
versichertes Ri siko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass  
auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos                  
ab zustellen ist. 

13. Versicherungsfälle im Ausland 
13.1 Versichert sind abweichend von Ziffer 10.6 im Umfang dieses 

Versicherungs vertrags im Geltungsbereich der EU-Umwelt -
haftungs richt linie (2004/35/EG) eintretende Versicherungs  -         
fälle, 

 – die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage oder 
eine Tätigkeit im Inland im Sinne der Ziffern 1.1.1 bis 1.1.4 
zurückzuführen sind. Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne der 
Ziffern 1.1.2 und 1.1.3 nur, wenn die Anlagen oder Teile oder 
Erzeug nisse nicht ersichtlich für das Ausland bestimmt waren; 

 – aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an 
Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten gemäß  
Ziffer 1.1.1. 

 Versicherungsschutz besteht insoweit abwei chend von Ziffer 1.1 
auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Um -
setzungs gesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese 
Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie 
nicht überschreiten. 

13.2 Nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung sind versichert im 
Umfang dieses Versicherungs vertrags im Geltungsbereich der 
EU-Umwelt haftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Ver -          
si cherungsfälle, 

13.2.1 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen 
oder Teilen im Sinne von Ziffer 1.1.3 oder Erzeugnisse im Sinne 
von Ziffer 1.1.2 zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder  
Teile oder Erzeugnisse ersichtlich für das Ausland bestimmt 
waren; 

13.2.2 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung 
von Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziffer 1.1.3 zurückzuführen 
sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen; 

13.2.3 die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, 
Wartung oder sonstige Tätig  keiten gemäß Ziffer 1.1.1 zu -
rückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen. 

13.3 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versiche rung für im Aus - 
land belegene Anlagen oder Betriebsstätten, z. B. Produktions- 
oder Vertriebs  nieder  lassungen, Läger und dergleichen. 

13.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion ange hören, liegt, gelten die Verpflichtungen     
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der     
€-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion 
gelegenen Geldinstitut ange wiesen ist. 

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitrags zahlung 
14.  Beginn des Versicherungsschutzes 
 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche rungs -  

schein ange gebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer 
den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 
15.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte Bei trag enthält die 
Versicherungsteuer, die der Ver siche rungs nehmer in der jeweils 
vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

15. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder ein -
maliger Beitrag 

15.1 Der erste oder einmalige Beitrag ist - unabhängig von dem         
Be stehen eines Widerrufsrechts - unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein an-
gegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

 Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor 
Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüg-
lich nach Vertragsschluss zu zahlen.

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als 
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags. 

15.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die 
bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur 
dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versiche -
rungsnehmer durch gesonderte Mit teilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht 
hat. 
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15.3  Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zu-
rücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Ver siche-     
rer kann nicht zurücktreten, wenn der Versiche rungs nehmer 
nachweist, dass er die Nicht zahlung nicht zu vertreten hat. 

16. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 
16.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt   

ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. 
 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versiche -

rungsschein oder in der Beitrags rechnung angegebenen Zeitpunkt 
erfolgt. 

16.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, 
dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 

 Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen. 

 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versi -
cherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform 
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen 
be tragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die 
rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den 
Ziffern 16.3 und 16.4 mit dem Fristablauf verbunden sind. 

16.3  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt  
bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 16.2 Absatz 3 darauf hin -
gewiesen wurde. 

16.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-         
frist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den 
Ver trag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den     
Versiche   rungs nehmer mit der Zahlungsaufforderung nach         
Ziffer 16.2 Absatz 3 darauf hingewiesen hat. 

 Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungs -
nehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten   
Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die 
zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung ein ge -
treten sind, besteht jedoch kein Versiche  rungsschutz. Die 
Leistungsfreiheit des Versicherers nach Ziffer 16.3 bleibt 
unberührt. 

17. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat 
 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart,      

gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeits-
tag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer  
einer berechtigten Einziehung nicht wider spricht. 

 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versiche-      
 rungs nehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die 
Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich    
nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des 
Versicherers erfolgt. 

 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder 
mehrere Beiträge nicht eingezogen werden können, ist der 
Versicherer berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in Text-      
form zu kündigen.

 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass 
der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den ausstehenden 
Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln.

 Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlge -
schlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsneh mer 
in Rechnung gestellt werden. 

18. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind       

die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versiche-     
rungs nehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. 

 Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitrags -
zahlung verlangen. 

19.  Beitragsregulierung 
19.1  Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen,  

ob und welche Änderungen des versicherten Risikos gegen-     
über den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung 
kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung              
er folgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zu-   
gang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Ver-
sicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nach-        
teil des Ver sicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer  
eine Vertrags strafe in dreifacher Höhe des festgestellten Bei-

trags    unterschieds verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der 
Angaben kein Ver schulden trifft. 

19.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versiche rungsnehmers 
oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt 
der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall 
versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs 
der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte 
Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. 

19.3  Unterlässt der Versicherungsnehmer die recht zeitige Mitteilung, 
kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu 
machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeit   -
raum bereits in Rechnung gestellten Beitrags verlangen. Werden 
die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregu -
lierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter 
Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb 
von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten 
Beitrags erfolgten. 

19.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung            
auf Versicherungen mit Beitrags vorauszahlung für mehrere   
Jahre. 

20. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat der Versicherer, 

soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur 
Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum entspricht, 
in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 

Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung 
21. Dauer und Ende des Vertrags 
21.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene        

Zeit abgeschlossen. 
21.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert 

sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Ver -
tragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf der je - 
weiligen Vertragsdauer eine Kündigung zuge gangen ist. 

21.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet           
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorge -
sehenen Zeitpunkt. 

21.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Ver-
trag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf 
folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem 
Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Jahres zugegangen sein. 

22. Wegfall des versicherten Risikos 
 Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen,    

so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem            
Ver sicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, 
wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeit-             
punkt bean tragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis 
erlangt. 

23.  Kündigung nach Versicherungsfall 
23.1 Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, wenn 
 – vom Versicherer eine Zahlung von Sanie rungskosten geleistet 

wurde,
 –  der Versicherer den Anspruch des Versicherungsnehmers auf 

Freistellung zu Unrecht abgelehnt hat, oder  
 – dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den 

Versicherungsschutz fall en den Anspruch auf Erstattung der 
Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten gerichtlich zu -
gestellt wird. 

 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform (z. B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) spätes tens einen Monat nach der 
Zahlung von Sanierungskosten, der Ablehnung oder der Zu-
stellung der Klage zugegangen sein. 

23.2  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche -
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu 
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der 
laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versiche rungsnehmer wirksam. 

24. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 
24.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Umwel t   schadens-Basis -

versicherung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an 
Stelle des Versiche  rungsnehmers in die während der Dauer 
seines Eigentums sich aus dem Versiche rungs verhältnis 
ergebenden Rechte und Pflichten ein. 
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 Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nieß -
brauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen Verhältnisses 
von einem Dritten übernommen wird. 

24.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 
 – durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist 

von einem Monat, 
 – durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger 

Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versiche rungs -
periode 

 in Textform gekündigt werden. 
24.3  Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
 – der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem 

Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den 
Dritten Kenntnis erlangt; 

 – der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Über-  
gang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf     
eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem 
der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt. 

24.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden 
Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis   
nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer        
und der Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als 
Gesamtschuldner. 

24.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch 
den bisherigen Versiche rungsnehmer oder den Dritten unver -
züglich in Textform anzuzeigen. 

 Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeige pflicht besteht   
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später   
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer 
den mit dem Veräußerer beste hen den Vertrag mit dem Er-       
werber nicht ge schlossen hätte. 

 Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle 
Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeit -
punkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräußerung 
Kennt nis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem 
Monat von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht 
hat. 

 Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeige-       
pflicht nicht weg, wenn dem Ver sicherer die Veräußerung in     
dem Zeit punkt be kannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zu-
gehen müssen. 

25. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder 
Erlass von Rechtsvorschriften 

 Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung           
be stehender oder Erlass neuer Rechts vorschriften (siehe            
Ziffer 6.3) ist der Ver si  cherer be rechtigt, das Versicherungsver-
hältnis unter Ein haltung einer Frist von einem Monat zu kün-    
digen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht inner-               
halb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in 
welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt    
hat. 

26.  Mehrfachversicherung 
26.1  Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in       

mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 
26.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande ge kommen ist, ohne 

dass der Versiche rungs nehmer dies wusste, kann er die 
Aufhebung des später geschlossenen Vertrags verlangen. 

26.3  Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungs -
nehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nach-   
dem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die 
Auf hebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Er-   
klärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht. 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
27.  Vorvertragliche Anzeigepflichten des Ver si che   rungs  -             

neh mers 
27.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahr -

erhebliche Umstände 
 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags -

erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform ge-                 
fragt hat und die für den Entschluss des Versicherers erheb-          
lich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 
Der Ver sicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertrags-
annahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des   
Satzes 1 stellt. 

 Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind,                       
auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den 
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzu-
schließen. 

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Ver  sicherungsnehmers 
geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, 
muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als 
habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig ver -
schwiegen. 

27.2  Rücktritt 
 a) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrer -

heblichen Umständen berech  tigen den Versicherer, vom 
Versiche   rungs vertrag zurückzutreten. 

 b) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versiche -
rungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die un -
richtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig gemacht hat. 

  Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger 
Verletzung der Anzeige  pflicht besteht nicht, wenn der                   
Ver siche  rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Ver trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstän-        
de, wenn auch zu anderen Bedin gungen, geschlossen            
hätte. 

 c) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versiche rungsschutz. 
  Tritt der Versicherer nach Eintritt des Ver sicherungsfalls zu -

rück, darf er den Versiche  rungsschutz nicht versagen, wenn 
der Ver sicherungsnehmer nachweist, dass der un  vollständig 
oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber 
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 
die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

  Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der der bis 
zum Wirksamwerden der Rück  tritts erklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 

27.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 
 Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausge  schlossen, weil 

die Verletzung einer Anzeige  pflicht weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform 
kündigen. 

 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versiche -
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

 Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die 
anderen Bedingungen auf Verlangen des Ver  sicherers rück -
wirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Be din -
gungen ab der laufenden Versicherungs  periode Vertragsbe -
standteil. 

 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um            
mehr als 10% oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung 
für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versiche -    
rungs nehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung des Versicherers fristlos kündigen. 

 Der Versicherer muss die ihm nach Ziffern 27.2 und 27.3 
zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände an zu-
geben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich 
weitere Umstände zur Begründung seiner Er klä    rung abgeben, 
wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 

 Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 27.2 und 
27.3 nur zu, wenn er den Ver si cherungsnehmer durch geson -
derte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeige      pflicht-
   verletzung hingewiesen hat. 

 Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 27.2 und 27.3 
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten 
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

27.4  Anfechtung 
 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 

Täuschung anzufechten, bleibt un berührt. Im Fall der Anfechtung 
steht dem Ver sicherer der Teil des Beitrags zu, der der bis zum 
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Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Ver -
tragszeit entspricht. 

28.  Obliegenheiten vor Eintritt des Versiche rungsfalls 
 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versiche rungs -

nehmer auf Verlangen des Ver sicherers innerhalb ange -    
messener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Be  -
seitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen un -
zumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, 
gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend. 

29.  Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Umwelt  -
schadens und nach Eintritt eines solchen 

29.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich nach 
Kenntnis durch den Versiche  rungsnehmer anzuzeigen, auch 
wenn noch keine San ierungs- oder Kostentragungsansprüche 
erhoben wurden. 

29.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer 
jeweils unver züglich und umfassend zu informieren über: 

 – seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende 
Information an die zuständige Behörde, 

 – behördliches Tätigwerden wegen der Vermei  dung oder         
Sanie rung eines Umweltschadens gegenüber dem Ver-        
siche rungs nehmer, 

 – die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten 
entstandenen Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung 
oder Sanierung eines Umweltschadens, 

 – den Erlass eines Mahnbescheids, 
 – eine gerichtliche Streitverkündung, 
 – die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder 

gerichtlichen Verfahrens. 
29.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Ab  -

wen dung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des 
Versicherers sind zu befolgen, soweit es für den Versiche -
rungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführ-        
liche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu er statten und 
ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. 
Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Be -
arbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie 
alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

29.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umwelt -
schäden sind unverzüglich mit dem Versicherer abzustimmen. 

29.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Ver waltungsakt im Zu -
sam menhang mit Umwelt  schäden muss der Versicherungs -
nehmer frist  gemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen 
Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf 
es nicht. 

29.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gericht  lichen Verfahren 
wegen eines Umweltschadens hat der Versicherungsnehmer 
dem Versicherer die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im 
Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragt der Versicherer 
einen Rechtsanwalt im Namen des Versicherungsnehmers. Der 
Versiche  rungs    nehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie 
alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angefor derten 
Unterlagen zur Verfügung stellen.

30. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegen   heiten 
30.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegen  heit aus diesem 

Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen hat, 
kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der 
Versicherer hat kein Kün  digungsrecht, wenn der Versiche -
rungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder 
auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

30.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, 
verliert der Versiche  rungsnehmer seinen Versicherungsschutz. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Ver -
sicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver -
hältnis zu kürzen. 

 Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs -
schutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Ver siche -
rungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungs oblie gen heit 
zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Ver  siche   -
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungs-       
schutz bestehen. 

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Ver -

sicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Oblie -
genheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
 rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt          
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig 
verletzt hat. 

 Die vorstehenden Bestimmungen gelten unab  hängig davon, ob 
der Versicherer ein ihm nach Ziffer 30.1 zustehendes Kün di -
gungsrecht ausübt. 

Weitere Bestimmungen 
31. Mitversicherte Personen 
31.1  Erstreckt sich die Versicherung auch auf An sprüche gegen    

andere Personen als den Ver  sicherungsnehmer selbst, sind      
alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Versicherten ent -
sprechend anzuwenden. Die Bestimmungen der Ziffer 7 gelten 
nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Versicherten 
entsteht. 

31.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Ver  siche  rungsvertrag steht 
ausschließlich dem Ver  siche rungsnehmer zu. Er ist neben den 
Ver sicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwort -      
lich. 

32. Abtretungsverbot 
 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner end  gültigen Fest -

stellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten 
noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten 
Dritten ist zulässig. 

33. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriften änderung 
33.1  Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen 

sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im 
Versiche rungs schein oder  in dessen Nachträgen als zuständig 
bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für 
den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das 
Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber 
dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

33.2  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-              
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willens-
erklä rung, die dem Ver  sicherungsnehmer gegenüber abzu-     
geben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die 
letzte  dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt 
drei Tage nach der Absendung des Briefs als zugegangen.        
Dies gilt ent  sprechend für den Fall einer Namensänderung des 
Versiche rungsnehmers. 

33.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen    
Betrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der 
betrieblichen Nieder lassung die Bestimmungen der Ziffer 33.2 
ent sprechende Anwendung. 

34.  Verjährung 
34.1  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in           

drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

34.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Ver -
sicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der An-       
 mel dung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entschei-  
dung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zu-          
geht. 

35. Zuständiges Gericht 
35.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Ver -     

sicherer oder den Versicherungsvermittler bestimmt sich die 
gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder 
seiner für den Versicherungsvertrag zu ständigen Nieder-     
lassung. Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder seinen Wohnsitz oder, 
in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. 

 Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertragsab-  
schluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des         
Staates zuständig, in dem der Versicherer seinen Sitz hat. 

35.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen 
Klagen aus dem Versiche rungs vertrag gegen ihn bei dem       
Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Er -
mangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen                
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Auf enthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine 
juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht              
auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versiche-       
rungs nehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Ver sicherungsnehmer 
eine Offene Handels gesell schaft, Kommanditgesellschaft,           
Ge sellschaft bürgerlichen  Rechts oder eine eingetragene    
Partner schaftsgesellschaft ist. 

35.3  Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt       
der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche    
Zu ständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag ge-        
gen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers 
oder seiner für den Versiche   rungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. 

36.  Anzuwendendes Recht 
 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

II. Umweltkasko
Falls besonders vereinbart, gilt über Ziffer I USV-Grunddeckung hinaus 
Nachstehendes:
A. USV-Zusatzbaustein 1
1. Abweichend von Ziffer I 10.1 besteht im Rahmen und Umfang 

dieses Vertrags Versicherungsschutz auch für Pflichten oder 
Ansprüche wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadens -
gesetz

 – an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die  
sich auf Grundstücken einschließlich Gewässern befinden, 
die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen 
oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind 
oder waren;

 – an Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmers steht, 
stand oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen 
ist oder war, soweit von diesem Boden Gefahren für die 
menschliche Gesundheit ausgehen.

  Für darüber hinausgehende Pflichten oder Ansprüche für 
Schäden an diesen Böden kann Versicherungsschutz im 
Rahmen und Umfang dieses Vertrags und der Ziffer II B 
(Zusatzbaustein 2) vereinbart werden;

 – an Gewässern (nicht jedoch Grundwasser), die im Eigentum 
des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm 
gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren.

 Soweit es sich hierbei um Grundstücke, Böden oder Gewässer 
handelt, die vom Versicherungsnehmer gemietet, geleast, ge -
pachtet oder geliehen sind oder waren, findet Ziffer I 1.1 letzter 
Absatz dann keine Anwendung, wenn der Versicherungs-       
nehmer von einer Behörde in Anspruch genommen wird. Das 
Gleiche gilt, wenn er von einem sonstigen Dritten auf Erstattung 
der diesem auf der Grundlage des Umweltschadensge-                
setzes ent standenen Kosten aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-
bestim mungen privatrechtlichen Inhalts in Anspruch genommen 
wird.

2. Abweichend von Ziffer I 10.2 besteht Versicherungsschutz         
auch für Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden ge -                
mäß Umweltschadensgesetz am Grundwasser.

3. Nicht versicherte Tatbestände
 Die in Ziffer I genannten Ausschlüsse finden auch für diesen 

Zu  satzbaustein Anwendung. Falls im Versicherungsschein oder 
seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt 
ist, gilt:

 Nicht versichert sind:
3.1 Kosten aus der Dekontamination von Erdreich infolge eines       

auf Grundstücken, die im Eigentum des Versicherungsnehmers 
stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder 
geliehen sind oder waren, eingetretenen Brandes, Blitz -           
schlags, einer Explosion, eines Anpralls oder Absturzes eines 
Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung. Dies umfasst      
auch die Untersuchung oder den Austausch von Erdreich, eben-
so den Transport von Erdreich in eine Deponie und die Ab -            
lagerung oder Vernichtung von Erdreich.

 Versicherungsschutz für derartige Kosten kann ausschließ-         
lich über eine entsprechende Sach-/Feuerversicherung verein-
bart werden.

3.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die von unterirdischen 
Abwasseranlagen ausgehen.

3.3 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die der Ver-        
siche rungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag 
Ersatz beanspruchen kann.

4. Versicherungssummen/Maximierung/Selbstbehalt
 Es gilt die im Versicherungsschein genannte Versiche rungs -

summe. Sie steht im Rahmen der gemäß Ziffer I 11 vereinbarten 
Versicherungssumme zur Verfügung.

 Diese Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatz -     
leistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Ver -
sicherungsjahres.

 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall          
von den gemäß Ziffer I 5 versicherten Kosten 10 %, höchstens 
1.000 E, selbst zu tragen. Der Versicherer ist auch in diesen 
Fällen zur Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung und zur Ab -
wehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet.

B. USV-Zusatzbaustein 2
1. Abweichend von Ziffer I 10.1 und über den Umfang des Zu -

satzbausteins 1 der Ziffer A hinaus besteht im Rahmen und 
Umfang dieses Vertrags Versicherungsschutz für weitergehende 
Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung des Bodens wegen 
schädlicher Bodenveränderungen gemäß Bundesboden schutz -
gesetz, wenn der Versicherungsnehmer Eigentümer, Mieter, 
Leasingnehmer, Pächter oder Entleiher des Bodens und Verur -
sacher des Schadens ist oder war.

 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für solche schäd -
lichen Bodenveränderungen, die unmittelbare Folge einer 
plötzlichen und unfallartigen, während der Wirksamkeit des Ver -
sicherungsvertrags eingetretenen Störung des bestim mungs -
gemäßen Betriebs des Versicherungsnehmers sind. Ziffer I 3.2 
findet keine Anwendung.

 Soweit der Versicherungsnehmer Mieter, Leasingnehmer,     
Pächter oder Entleiher des Bodens ist oder war, findet Ziffer I 
1.1 letzter Absatz keine Anwendung.

2. Versicherte Kosten
2.1 In Ergänzung zu Ziffer I 5.2 sind die dort genannten Kosten für 

die Sanierung von Schädigungen des Bodens auch dann mit -
versichert, soweit von diesem Boden keine Gefahren für die 
menschliche Gesundheit ausgehen.

 Versichert sind diese Kosten jedoch nur, sofern sie der 
Versicherungsnehmer nach einer Betriebsstörung

 – aufgrund behördlicher Anordnung aufwenden musste oder
 – diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versicherer aufge -

wendet wurden.
2.2 Versicherungsschutz besteht darüber hinaus – abweichend von 

Ziffern I 1.1, 4 und 5 – auch für Kosten zur Beseitigung von 
Kontaminationen an Gebäuden und Bauwerken einschließlich 
fest installierter Einrichtungen, Produktions- und sonstiger Anlagen 
sowie der Bodenbefestigungen, sofern sich diese auf den 
versicherten Grundstücken befinden.

 Hierzu zählen Kosten für das Entfernen und den Transport der 
kontaminierten Gebäude- und Bauwerksteile einschließlich        
fest installierter Einrichtungen, Produktions- und sonstiger An-
lagen sowie Bodenbefestigungen zur nächstgelegenen Verwen-      
dungs-, Lager- oder Reinigungsstätte.

 Die Wiederherstellung der vom Schaden betroffenen Boden-
befestigungen, Gebäude und/oder Bauwerke einschließlich fest 
installierter Einrichtungen, Produktions- und sonstiger Anlagen 
erfolgt zum Zeitwert. Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert 
der Sache durch einen Abzug entsprechend ihrem insbeson-    
dere durch den Abnutzungsgrad und das Alter bestimmten 
Zustand.

 Wird durch eine Betriebsstörung gemäß Ziffer I 3 eine bereits 
bestehende Kontamination erhöht, so werden nur die Auf-
wendungen ersetzt, die den für eine Beseitigung der schon 
bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, 
und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag 
ohne diesen Störfall aufgewendet worden wäre.

3. Nicht versicherte Tatbestände
3.1 Nicht versichert sind Kosten im Sinne von Ziffer II B 2, soweit die 

Schädigung des Bodens des Versicherungsnehmers Folge einer 
Betriebsstörung beim Dritten ist.

3.2 Die in Ziffern I und II A genannten Ausschlüsse finden auch für 
diesen Zusatzbaustein Anwendung.

4. Versicherungssummen/Maximierung/Selbstbehalt
 Versicherungsschutz besteht im Rahmen der unter Ziffer II A 

(Zusatzbaustein 1) vereinbarten Versicherungssumme und der 
dort vereinbarten Selbstbeteiligung.


